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BRU aus der Sicht der Evangelischen Kirche

Obwohl in den BBS gesellschaftliche Veränderungen unmittelbarer wahrgenommen werden als in anderen Schularten, spielen sie in der öffentlichen und kirchlichen Diskussion eine erstaunlich geringe Rolle. Die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen – Kirchenmitglieder und andere – werden in den BBS unterrichtet, trotzdem ist dort die Versorgung mit RU am schlechtesten. Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Erzieher in Deutschland hat deshalb 1986 von einem desolaten Zustand des RU in diesen Schulen gesprochen. Sind die Voraussetzungen so schlecht?

Heimliche Liebe

Zum Selbstverständnis der Kirchen gehört eine Bildungsmitverantwortung für die Erziehung in den öffentlichen Schulen. Die EKD-Denkschrift „Identität und Verständigung“ (1994) hat dies ausdrücklich unterstrichen. Für die Kirchen der Reformation spielen dabei die Zwei-Regimenten-Lehre Luthers bzw. der Gedanke der Königsherrschaft Christi bei Calvin die entscheidende Rolle (Nipkow 1992, S. 204 ff.; 252 ff.). Es geht den Kirchen dabei nicht um eine vordergründig missionarische Konzeption, sondern um einen „freien Dienst an einer freien Schule“, wie die Synode der EKD bereits 1958 in Berlin-Weißensee den bis heute allgemeinen Konsens formulierte. Das kirchliche Selbstverständnis strebt dabei besonders auf die BBS zu, weil dort die „Freilegung des Evangeliums und die Freigabe der Welt“ (Nipkow S. 205) am deutlichsten unter dem Anspruch ihrer Bewährung einzubringen sind.

Auch die BBS beschreiben ihre Aufgabe formal und inhaltlich auf die Mitwirkung der Kirchen hin. Allgemeinbildende Fächer mit dem besonderen Auftrag zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen sind unbestritten und werden als Ergänzung des Fachunterrichts allgemein akzeptiert, auch von den dualen Partnern. Die verblüffend hohen (bis überfordernden) Erwartungen an den Beitrag des RU zur Persönlichkeitsbildung der SR sprechen eine deutliche Sprache.

Verschmähte Liebe?

Die Distanz von oft bürgerlich geprägten Kirchengemeinden zur Arbeitswelt und die für Außenstehende schier unüberschaubare Vielfalt im beruflichen Schulwesen haben zu einer Fremdheit zwischen vielen Gemeinden und den BBS geführt, die christlich eigentlich nicht zu verantworten ist.

Kirchliche Stellen weisen gern auf die gute Versorgung im RU im allgemeinbildenden Bereich hin. Die Zahlen für den beruflichen Bereich werden hingegen oft verschämt zurückgehalten. Dabei spielt das Nord-Süd-Gefälle (( Boge/Weidinger) traditionell eine große Rolle: In politischer Weitsicht wurde nach dem 1. Weltkrieg z.B. im damaligen Land Baden zusammen mit den allgemeinbildenden Fächern auch der RU in den BBS fest installiert. Der Name des damaligen Kultusministers Willy Hellpach steht für dieses Konzept, mit dem bis heute alle BBS und weitgehend auch alle Klassen – auch im Teilzeitbereich – vom RU erreicht werden. Die beteiligten Kirchen haben diese Herausforderungen mit großem personellen Einsatz angenommen, was sich bis heute prägend auf das Selbstverständnis der Kirchen und noch mehr auf das der in diesen Schulen arbeitenden Lehrkräfte auswirkt.

Aber auch dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß der RU an BBS im Leben und Wahrnehmen der Kirchen zu deutlich eine Randposition einnimmt. Die schlechte Versorgungslage in vielen Landeskirchen ist auch Ausdruck für die Erwartungen, die an die Unterrichtenden gestellt werden. „Hier werden wir verheizt“, schreibt ein kirchlicher RL seiner Kirchenleitung. Er erlebt an seiner Person, was so schwer zu leisten ist: Junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben durch Sensibilität für Religion zu begleiten und zugleich mitzuerleben, wieweit entfernt jungen Leuten Kirche ist.

So legt sich für manche die Forderung nahe, RU und Kirche zu entkoppeln. Eine anachronistische Bindung behindere die Arbeit, ein RU für alle u.ä. würde die gestellten Aufgaben besser bewältigen können, heißt es. Ob aber die Not schon deshalb gelindert wird, wenn man sie zur Tugend erklärt? Ob man auf verschmähte Liebe mit der kalten Schulter reagieren sollte? Die Annahme ist problematisch, der RU könne gewinnen, wenn er sich von der kirchlich gelebten Religiosität und den entsprechenden Gruppierungen – den Kirchen – entferne.

Verantwortete Partnerschaft

Der Lehrplan für den evangelischen RU an BS (sog. gelber Plan) hatte 1961 u.a. noch als ein Ziel formuliert: „Anleiten zur lebendigen Anteilnahme an kirchlichem Leben.“ (( Widmann/Scheilke) Die Autoren des Plans hatten offensichtlich das Selbstverständnis der Synode von Berlin-Weißensee nicht aufgenommen. Der RU – gerade als kirchlich verantworteter – darf nicht instrumentalisiert werden. Ein RU zur Pflege und Bestandssicherung der Volkskirchen ist kein „freier Dienst an der freien Schule“. 

Aber der Grundsatz von 1958 macht Kooperation in gegenseitiger Respektierung und Handlungsfreiheit möglich. „Der Religionsunterricht hilft, die Frage nach dem Ganzen und nach dem tragenden Sinn von allem zu stellen.“ Weil er „die Würde des Menschen von jenseits seiner Arbeits- und Bildungsleistungen begründet sieht“, dient er „der heute notwendigen Bildung zum Beruf (EKD 1991, Ziffer 5.6). Ähnlich formuliert auch die EDK-Denkschrift (EKD 1994 Ziffer 2.3).

Auch angesichts der europäischen Entwicklung darf die Allgemeinbildung in den BBS nicht einem vordergründigen Qualifizierungsdenken geopfert werden.

Um seiner selbst willen muß der demokratische Staat mit inhaltlichen Vorgaben für Erziehung und Bildung zurückhaltend sein. Der autoritäre Staat hat ein Interesse an ideologischer Ausrichtung der jungen Generation. Der demokratische Staat beteiligt die gesellschaftlichen Gruppen in verantwortlicher Partnerschaft am Erziehungsgeschehen, für religiöse Fragen sind die Kirchen bis auf weiteres unverzichtbare Partnerinnen. Zu diesem „Dienst“ sind die Kirchen bereit und dürfen sich nicht schon deshalb davon distanzieren, weil die Aufgabe schwerer geworden ist.

Die verantwortete Partnerschaft zwischen BBS und Kirchen fordert auch neue Formen der Partnerschaft zwischen den beteiligten Kirchen. Für viele SR und zahlreiche RL ist der nach konfessioneller Zugehörigkeit der Klassen getrennt erteilte RU nicht mehr in sich schlüssig. Sie haben gute Erfahrungen mit der konfessionellen Kooperation gemacht, besonders im Teilzeitbereich. Andere Schularten können hiervon lernen. Die innerkirchliche Diskussion ist an diesem Punkt in Bewegung geraten. Für viele bedeutet die Anwesenheit Angehöriger anderer Konfessionen oder Religionen keine Einschränkung eines konfessionellen RU, eher eine Bereicherung (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Goßmann; Lindenlauf).

Zur neuentdeckten Partnerschaft gehört auch die Bereitschaft, die Rolle zu akzeptieren, in der Lehrkräfte im RU wahrgenommen werden: Als Fachleute für RU und als Personen, die Kirche repräsentieren. Dies gilt den jungen Menschen in den Klassen gegenüber ebenso wie in Kollegien, Schulleitungen und Betrieben. Distanzierungsversuche müssen zu Enttäuschungen führen; Anbiederungsversuche an Kirchenferne in den Schulen bleiben peinlich. Der innere Spagat wird selten gelingen. Diejenigen, die als Lehrkräfte im RU tätig sind oder sich dazu ausbilden lassen, müssen wissen, daß sie in irgendeiner Weise mit Kirche identifiziert werden und auf absehbare Zeit nicht davon loskommen.

Ent-täuschte Liebe

Erstaunlicherweise ist bei Beteiligten an der Ausbildung junger Menschen in den BBS ein Bewußtsein der gemeinsamen Verantwortung auch für den RU gestiegen, wie Erklärungen in jüngster Zeit aus dem Rheinland, aus Bayern und Niedersachsen zeigen. Kirchen, Kammern und Gewerkschaften setzen sich gemeinsam für eine Stärkung des RU ein (( XX). Skeptiker mögen von der Wirkungslosigkeit solcher Erklärungen überzeugt sein; „ent-täuschte“ Liebe wagt viele kleine Schritte:

- Die BBS brauchen den RU, in dem sich Religionsgemeinschaften – bei uns im wesentlichen in der Gestalt der Kirchen – und Personen konkret erlebbar mit Hingabe am Erziehungs- und Bildungsprozeß beteiligen. Weil junge Menschen ein Recht auf verbindliches Lernen für Arbeit und Beruf in seinen religiösen Dimensionen haben, dürfen sie von der Erwachsenengeneration in diesen Grundfragen nicht allein gelassen werden. Dazu stellt der RU in Zusammenarbeit von Kirchen und Schulen eine (bis auf weiteres) unüberbietbare Form der Begleitung junger Menschen dar.

- Die Kirchen brauchen den RU an BBS, in dem sich biblische Botschaft und moderne Lebenswirklichkeit in besonders prägnanter Weise begegnen können. Den Kirchen erwächst im RU ein Potential an Erfahrung gesellschaftlicher Relevanz des Evangeliums. Kreativität und kirchenkritische Funktion sind dabei zwei Seiten einer Münze.

Dies schließt ein, daß sich die Kirchen ihrer Verantwortung beim Personaleinsatz bewußt werden bzw. bleiben. Qualifizierte Ausbildung und Begleitung sind noch nicht überall auf dem erforderlichen Stand. Die „kirchliche Beauftragung“ für RU (Vocatio) beinhaltet aber eine Selbstverpflichtung der Kirchen gegenüber den Lehrkräften und jungen Menschen in den Schulen (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Boge/Weidinger).

- Die Lehrkräfte im RU brauchen für ihren Unterricht die Kirchen, in denen ihr Tun nicht nur kritisch beäugt oder gar diffamiert wird, sondern Anerkennung und zugleich kritische Begleitung erfährt. Die Vocatio ist das sichtbare Dokument gegen das Einzelkämpfertum und ist die Zusage der Gemeinschaft, diejenigen, die stellvertretend für die Vielen diesen Dienst tun, in der Arbeit zu unterstützen. Fach- und Berufsgruppe wirken dabei besonders der Vereinsamung entgegen. Die konfessionelle Kooperation geschieht im Horizont gegenseitiger Würde des einzelnen und des anderen. Sind Einzelpersonen auf diesem Weg schon weiter als die große Menge, ist dies kein Wildwuchs, sondern geschieht in der Verantwortung evangelischer Freiheit.

- Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den BBS brauchen den RU, in dem ihnen positionell identifizierbare Erwachsene auf ihrem Weg in die Arbeitswelt begegnen. Dazu gehören sowohl das Recht, aus diesem Unterricht austreten zu können, als auch die Möglichkeit des Kontakts zu einem Menschen, der in seinem Berufsalltag verantwortlich lebt und Gemeinschaft erfährt. So können Jugendliche und junge Erwachsene Beruf und Schule als etwas erfahren, in dem es auf sie ankommt und in dem ihre Beiträge zum Lernen wichtig sind.

Ein Elektromaschinenbauer im zweiten Ausbildungsjahr: „Religion finde ich gut im Unterricht. Da kann man einen fragen, der eine Ahnung auf dem Gebiet hat.“ (Schuster 1984, S. 53).
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Hartmut Greiling

(anders als im gedruckten Buch!) Dokument 8: 
Religionsunterricht – Bindeglied zwischen Schule und Kirche?

1.
Der RU gehört als ordentliches Lehrfach zum Bildungsangebot unserer öffentlichen Schulen. Er ist damit in den den Schulen gestellten Bildungsauftrag hineingenommen und ihm verpflichtet. Verfassung, Schulgesetze und Schulverordnungen geben ihm dazu die rechtliche Basis.

2.
An der Durchführung des RU, d.h. insbesondere an seiner inhaltlichen Gestaltung sind die Kirchen beteiligt. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll der RU „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ erteilt werden. Die Kirchen nehmen diese ihre Verantwortung durch verschiedene, dafür geschaffene Einrichtungen wahr.

3.
Auftrag und Ziel des RU werden also bestimmt durch unterschiedliche Interessen. Es ist Aufgabe der Religionspädagogik, diese Interessen zu erheben und in ein didaktisches Konzept umzusetzen. Dabei spielt die Ermittlung der Bedürfnisse und Erwartungen der Schüler eine wichtige Rolle. Die Entwicklung unterschiedlicher Konzeptionen für den RU kann sich auf die Praxis des RU fruchtbar auswirken.

4.
Die Schüler unserer Schulen haben ein Recht auf ganzheitliche Erziehung. Sie haben damit auch ein Recht auf religiöse Bildung. In der Regel sind sie für den RU aufgeschlossen. Sie erwarten Information, Klärung von Sachfragen, Identifikationsangebote, Sinnvermittlung, Zukunftsorientierung, Offenheit und Gesprächsmöglichkeit. Sie wollen an der Erstellung des Unterrichtsprogramms beteiligt sein und im Unterricht vorkommen.

5.
Im RU geht es darum, jungen Menschen zu einem sinnerfüllten, verantwortlichen und menschlichen Leben in unserer Gesellschaft zu verhelfen und ihnen dadurch Zukunft zu eröffnen. Der RU nimmt diese Aufgabe wahr, indem er die religiöse Dimension unserer Lebenswirklichkeit zur Sprache bringt und die Orientierung an Jesus Christus als Angebot vermittelt.

6.
Neue didaktische Wege im RU helfen mit, dem RU den Stellenwert zu erhalten, der ihm zukommt. Auf diese Weise entsteht bei Schülern und Lehrern Betroffenheit, Freude an der Sache und Engagement. Schüler und Lehrer erfahren sich als Partner, die miteinander auf dem Wege sind.

7.
Nicht immer wird das Angebot des RU angenommen. Die Bindung des RU an kirchliche Mitverantwortung hat den Gesetzgeber veranlaßt, eine Abmeldemöglichkeit für diejenigen Schüler vorzusehen, die in dieser Hinsicht lieber Distanz wahren wollen. Von dieser Abmeldemöglichkeit wird zunehmend Gebrauch gemacht. Die Gründe sind vielfältiger Natur.

8.
Der RU ist darauf angewiesen, daß die Eltern der Schüler von ihm wissen, sein Anliegen kennen und nach Möglichkeit seine Bemühungen fördern. Religiöse Erziehung setzt ein partnerschaftliches Miteinander der verschiedenen Erziehungsträger voraus. Der RU ist überfordert, wenn von ihm verlangt wird, das Elternhaus hinsichtlich der religiösen Erziehung zu ersetzen.

9.
Der RU ist darauf angewiesen, daß die Kirche einen guten Ruf hat und behält, daß sie die Schule als Partner ansieht und ernstnimmt, daß sie die Religionslehrer und ‑lehrerinnen in ihrer Arbeit unterstützend begleitet und daß sie den Schülern offen und einladend begegnet. Eine auf sich selbst fixierte Kirche mindert Wirksamkeit und Chance des RU.

10.
Die Kirche braucht den RU, wenn sie überleben will. Der RU ist eins ihrer Standbeine. Sofern die Kirche eine Lerngemeinschaft sein will, wird sie auf die einzigartige Chance, die der RU in dieser Hinsicht bietet, nicht verzichten dürfen. Sofern ihr daran gelegen ist, daß es auch morgen Volkskirche gibt, wird sie den entsprechenden Beitrag des RU zu respektieren wissen.

11.
Die Kirche lebt im RU. Schüler fragen im RU nach der Kirche. Aber sie fragen auch, wie sie selbst Kirche sein können. Evangelischer RU schafft Bedingungen, die es Schülern und Lehrern erlauben, Kirche zu sein.

12.
Im RU begegnet die Schule der Kirche und die Kirche der Schule. Hier treffen sich Interessen und Intentionen der Schule mit Interessen und Intentionen der Kirche. Der RU vermag also Bindeglied zwischen Schule und Kirche zu sein, das allerdings auf Behutsamkeit und Toleranz angewiesen ist. Auf die Praktizierung einer guten Partnerschaft zwischen Schule und Kirche beruht die Chance des RU.

Argumentationspapier von Karl-Theo Siebel
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